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§ 101a KFG 1967 Gewichtsangaben
bei Containertransport

 KFG 1967 - Kraftfahrgesetz 1967

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.01.2026

1. (1)Bei der Beförderung von Containern und Wechselaufbauten mit Kraftfahrzeugen auf der Straße hat der

Spediteur dem Transportunternehmen, dem er die Beförderung eines Containers oder eines Wechselaufbaus

anvertraut, eine Erklärung auszuhändigen, in der das Gewicht des transportierten Containers oder

Wechselaufbaus angegeben ist. Als Spediteur gilt die rechtliche Einheit oder natürliche oder juristische Person,

die auf dem Frachtbrief oder einem gleichwertigen Beförderungspapier als Spediteur angegeben ist und/oder in

deren Namen oder auf deren Rechnung ein Beförderungsvertrag geschlossen wurde.

2. (2)Das Transportunternehmen gewährt Zugang zu allen vom Spediteur bereitgestellten einschlägigen

Dokumenten. Der Lenker hat diese auf Fahrten mitzuführen und den Organen des öffentlichen

Sicherheitsdienstes oder der Straßenaufsicht auf Verlangen zur Überprüfung auszuhändigen.

3. (3)Fehlen die in Abs. 1 genannten Informationen oder sind sie falsch und ist das Fahrzeug oder die

Fahrzeugkombination überladen, so ist das als Verwaltungsübertretung sowohl dem Spediteur als auch dem

Transportunternehmen zuzurechnen.
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